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ANSPRECHPARTNER 

SPRECHZEITEN: 

Mittwoch von 09.00 Uhr — 12.00 Uhr 

 

Staatliches Schulamt Rastatt 

Zuschüsse für  
Begegnungsmaßnahmen  

von Kindern und  
Jugendlichen  

mit und ohne Behinderung  

ARBEITSSTELLE KOOPERATION 

Bei der Planung 
und Durchführung 

Ihres Projektes 
wünschen wir 

Ihnen viel Freude, 
Erfolg und schöne 

Begegnungen!  



Aus der Vielzahl möglicher gemein-
samer Aktivitäten hier ein paar Bei-
spiele: 
 
Vorschulischer Bereich: 
 Gegenseitige  Besuche im Kin-

dergarten, um gemeinsam zu 
spielen, zu essen, zu feiern, 
Ausflüge zu machen u.ä. 

 
Schulischer Bereich: 
 Gemeinsame Freizeitvorha-

ben   (Spielnachmittage, Thea-
ter-, Museumsbesuche...) 

 Gemeinsame Ausflüge 
(Wandertag, Klassenfahrt, 
Schullandheimaufenthalt, 
Freizeiten...) 

 Gezielte gemeinsame Unter-
richtsvorhaben  

 Gemeinsame Lerngänge 
 Gemeinsame Arbeitsgemein-

schaften, Sportfeste und Pro-
jektwochen 

 Gemeinsame Öffentlichkeits-
arbeit (Ausstellungen, Auffüh-
rungen… ) 

 

Folgende Kosten können     
bezuschusst werden: 
 Fahrt- und Transportkosten 
 Kosten für Unterkunft und 

Verpflegung 
 Eintrittsgelder 
 Sachkosten (Verbrauchsmaterial) 
 

Die Maßnahmen werden im   
Rahmen der zur Verfügung ste-
henden Haushaltsmittel geför-
dert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Formulare sowie weitere In-
formationen erhalten Sie bei der 
Arbeitsstelle Kooperation, 
Tel. 07222/9169-140 oder –141 
oder unter  
www.schulamt-rastatt.de → Ar-
beitsstelle Kooperation → Begeg-
nungskooperation 
 
 

Um das Miteinander von Kindern 
und Jugendlichen mit und ohne Be-
hinderung zu unterstützen, stellt 
das Ministerium für Kultus, Jugend 
und Sport jährliche Fördermittel zur 
Verfügung. 
 
Gefördert werden können Begeg-
nungen und gemeinsame Aktivitä-
ten zwischen allgemeinen Schulen 
und Sonderpädagogischen Bildungs– 
und Beratungszentren zwischen Kin-
dergärten und Schulkindergärten. 
 
Die Bezuschussung ist auf dem ent-
sprechenden Formular "Antrag auf 
Zuwendung"  rechtzeitig vor Durch-
führung der Maßnahme über die Ar-
beitsstelle Kooperation beim Staatli-
chen Schulamt Rastatt zu beantra-
gen. 
 
Spätestens 4 Wochen nach Durch-
führung der Maßnahme müssen die 
Kosten über das Formular 
"Verwendungsnachweis" zusammen 
mit allen Originalbelegen ebenfalls 
über die Arbeitsstelle Kooperation 
eingereicht werden. 


